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Verordnung des Reichskanzlers, betr. die Verkündung der gemäß § 15 Kbf. 2 des Schutz-
gebietsgesetes für die afrikanischen und Südsee-Schutzgebiete erlassenen Verordnungen.

Vom 24. Dezember 1909.
Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes wird hiermit bestimmt:
§ 1. Die gemäß § 15 Abs. 2 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl, 1900, S. 813) für

die hituische und Südsee-Schutzgebiete erlassenen Verordnungen sind im Deutschen Kolonialblattzu verkünden.
 Beschränkt sich der Geltungsbereich einer Verordnung der im Abs. 1 bezeichneten Art auf

en einzelnes Schutzgebiet, so kann sie in dem vom Gouvernement des letzteren für seine amtlichen
Veröfentlichungen benutzten Blatte verkündet werden. Doch soll alsdann ein nachträglicher Abdruck
der Verordnung im Deutschen Kolonialblatt stattfinden.

§ 2. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Berlin, den 24. Dezember 1909.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.


